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Neben E-Card, Juleica, Zeugnisbeiblatt und 
Kompetenznachweis, gibt es in Hessen eine weitere 
Möglichkeit, ehrenamtliches Engagement zu 
würdigen. Das Sozialministerium Hessen verleiht 
jährlich eine Anerkennungsurkunde für besonderes 
ehrenamtliches Engagement. Mit dieser Urkunde, 
so heißt es in der Ausschreibung, sollen besonders 
jene Menschen ausgezeichnet werden, die aufgrund 
ihrer Tätigkeit eine besondere Vorbildfunktion 
innehaben.  
 
Ausgezeichnet wird besonders ehrenamtliches 
Engagement in folgenden Bereichen: 
 

• in der Kinder- und Jugendarbeit 

• zur Unterstützung von Familien 

• zur Unterstützung von Seniorinnen und 
Senioren 

• für behinderte Menschen 

• in Projekten für und mit Migrantinnen und 
Migranten 

 
Wer kann sich bewerben bzw. wer kann Wer kann sich bewerben bzw. wer kann Wer kann sich bewerben bzw. wer kann Wer kann sich bewerben bzw. wer kann 
vorschlagen?vorschlagen?vorschlagen?vorschlagen?    
 
Bewerben können sich engagierte Einzelpersonen 
oder Gruppen. Vorschlagen können Gemeinden, 
Vereine, Kirchen, Initiativen, Freiwilligenagenturen, 
Seniorenbüros, Selbsthilfekontaktstellen, jeder sich 
selbst. 
Die Verleihung findet im Dezember im Hessischen 
Landtag statt. 
 
Was bedeutet „besonderes Engagement“?Was bedeutet „besonderes Engagement“?Was bedeutet „besonderes Engagement“?Was bedeutet „besonderes Engagement“?    
 
Besonderes Engagement in Verbindung mit der/dem 
vorgeschlagenen Person/Projekt bedeutet: 
neue Wege, neue Formen, wie Aufgaben, 
Schwierigkeiten, Fragen, Probleme gelöst werden 
sollen; innovative Projekte. 
Die Auswahl erfolgt durch eine Jury des Hessischen 
Sozialministeriums. 
 
 
 
 

Bis wann muss man sich wo bewerben?Bis wann muss man sich wo bewerben?Bis wann muss man sich wo bewerben?Bis wann muss man sich wo bewerben?    
 
Das Bewerbungsverfahren läuft i. d. R. immer bis 
zum 01. September. Die Vergabe erfolgt schließlich 
im Dezember des entsprechenden Jahres. 
Die Bewerbung erfolgt durch ein Antragsformular 
welches auf der Homepage des Sozialministeriums 
zu finden ist. 
 
 

 

Wichtige Adressen und Infos:Wichtige Adressen und Infos:Wichtige Adressen und Infos:Wichtige Adressen und Infos:    
 

http://www.sozialministerium.hessen.de 
Rubrik „Arbeit & Soziales“ - Anerkennungsurkunde 

 
bdkj-Limburg 
Rossmarkt 12 

65549 Limburg 
 
Bei Rückfragen zurBei Rückfragen zurBei Rückfragen zurBei Rückfragen zur Anerkennungsurkunde: Anerkennungsurkunde: Anerkennungsurkunde: Anerkennungsurkunde:    
 

bdkj-Limburg 
� 06431 – 295 162 

 
Weiterführende Informationen:Weiterführende Informationen:Weiterführende Informationen:Weiterführende Informationen:    

www.sozialministerium.hessen.de 
 

 
(Quelle: www.sozialministerium.hessen.de) 


